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Es ist eine Geschichte geprägt von Reich-
tum und Diskretion, Kunstverstand und Ge-
schäft, Raub und Not, aber auch von der
Schwierigkeit, nach Jahrzehnten mit nüch-
ternem Blick Klarheit zu schaffen und Ge-
rechtigkeit für historisches Unrecht herzu-
stellen. Während der Herrschaft der Natio-
nalsozialisten wurde in Deutschland verfem-
te „entartete“ Kunst aus Museen entfernt
und zwecks Devisenbeschaffung ins Ausland
verkauft. Kapital in Form von Kunst fan-
den die Nazis auch bei jüdischen Sammlern,
die sie durch eine exorbitante Reichsflucht-
steuer zum Verkauf von Kunstwerken zwan-
gen oder kurzerhand enteigneten, und später
durch Kunstraub in den besetzten Gebieten.
Das Spektrum zwischen freiwilligem Verkauf,
Veräußerung zwecks Flucht und Überleben,
Beschlagnahmung und Enteignung ist breit.
Zahlreiche Kunstgegenstände wechselten die
Besitzer, viele verschwanden unter ungeklär-
ten Umständen und sind bis heute verschol-
len. Sie sind nur noch als Forderung vorhan-
den – als Datenbank-Eintrag mit einer „Lost
Art-ID“ auf lostart.de.

Dass die Schweiz während des Zweiten
Weltkriegs auch eine Drehscheibe für den
Handel mit Kulturgütern war, ist spätestens
seit dem Bericht der Unabhängigen Exper-
tenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
(UEK) aus dem Jahr 2001 bekannt.1 Aber erst
seit 2012 die Kunstsammlung von Cornelius
Gurlitt „entdeckt“ wurde, die zwei Jahre spä-
ter per testamentarischer Verfügung an das
Kunstmuseum Bern ging, wird das Thema
auch hier breit diskutiert. Die Sammlung war
damals auf rechtlich zweifelhafter Grundlage
beschlagnahmt worden. Über 1500 Bilder la-
gerten in Gurlitts Schwabinger Wohnung so-
wie in einer Dépendance in Salzburg; man
vermutete einen Hort von Raubkunst. Eine
Taskforce machte sich unverzüglich an die Ar-
beit, um die Herkunft der Bilder zu erfor-
schen. Ernüchterung folgte bald: Nur bei etwa

einem Dutzend gibt es konkreten Verdacht,
fünf Bilder sind bisher als Raubkunst identi-
fiziert worden. Die großen Fragen liegen an-
derswo.

Seither ist viel publiziert worden. Stefan
Koldehoff legte 2014 sein Buch über das Ge-
schäft mit NS-Raubkunst neu auf, ergänzt um
ein Kapitel zum Fall Gurlitt.2 2016 erschien
„Gurlitts Schatz“ von Catherine Hickley, in
dem die Journalistin nachzeichnet, wie Hilde-
brand Gurlitt – der Vater – im Auftrag der
Nazis mit „entarteter Kunst“ handelte und
gleichzeitig seine Privatsammlung aufbaute.3

Ebenfalls 2016 publizierten Meike Hoffmann
und Nicola Kuhn „Hitlers Kunsthändler“, ei-
ne Biografie Gurlitts im Spannungsfeld von
Kunstverstand, Selbsterhaltungstrieb (er hat-
te selber jüdische Vorfahren), Opportunis-
mus und Profit.4 2017 erschien eine rigoro-
se Behördenkritik und Rehabilitationsschrift
von Maurice Philip Remy, Autor und Doku-
mentarfilmer mit sicherem Gespür für publi-
kumswirksame Inszenierungen.5 Das Kunst-
museum Bern schliesslich veröffentlichte im
Herbst 2017 eine „Bestandsaufnahme Gur-
litt“, mit Informationen zur Provenienz der
Sammlung.6

Eine Frage blieb bei all den Publikatio-
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nen offen: Wieso Bern? Zwei Historiker und
eine Kunsthistorikerin, damals alle bei der
Berner Zeitung tätig, legen in „Der Gurlitt-
Komplex: Bern und die Raubkunst“ Antwor-
ten vor. Gurlitts Vermächtnis sei die Konse-
quenz „eines Beziehungsnetzes“ und „histori-
sche[r] Kontinuitäten“, heißt es in der Einlei-
tung (S. 7). In der Folge werden der großbür-
gerliche Hintergrund und die transnationalen
Fäden dieses Beziehungsnetzes beleuchtet.

Hildebrand Gurlitt war als Museumsdirek-
tor in Zwickau, wo er sich für die Avant-
garde einsetzte, Opfer der NS-Politik; später
wurde er als Kunsthändler der Nazis Profi-
teur. Die Schweiz war sein wichtigster Han-
delsplatz. Das Buch beleuchtet die engen Be-
ziehungen zwischen privaten Sammlern und
professionellen Händlern (zwischen Kapital-
anlage und der „Kunst der Versteigerung“)
und die Berner Verstrickungen in zweifel-
hafte Geschäfte. Die Galerie Klipstein – spä-
ter Kornfeld – und der Kunsthändler Roman
Norbert Ketterer erhalten dabei viel Platz.
Auch drei Interviews sind abgedruckt: eines
mit Sabine Rudolph, der Anwältin der Nach-
kommen des Bankiers Jakob Goldschmidt, ei-
nes mit Wolfang Henze, der die Galerie Hen-
ze & Ketterer führt, und eines mit Eberhard
Kornfeld, Gurlitts Kunsthändler des Vertrau-
ens.

Waren moralische Fragen beim Kauf und
Verkauf von Kunst zur Zeit des Nationalso-
zialismus in der Schweiz ein Thema? Dass
es durchaus einen Ermessensspielraum gab,
wird im Buch anhand eines Zitats des Ber-
ner Kunstsammlers Hermann Rupf belegt. Im
Mai 1939, wenige Wochen vor der berühmten
Auktion Theodor Fischers in Luzern, bei der
125 Werke „entarteter Kunst“ unter den Ham-
mer kamen, schrieb er an einen befreunde-
ten Galeristen: „Was die Vente der deutschen
Bilder in Luzern anbetrifft, bin ich auch der
Meinung, es sollte niemand kaufen, damit die
Bande nur Spesen und keinen Verkauf hätte.
Das wäre herrlich. Oder dann alle Bilder nur
zu ganz niedrigen Preisen erwerben, keiner
hochbieten“ (S. 161). Rupf bot in Luzern dann
aber trotzdem kräftig mit. Viele teilten in der
Schweiz die Haltung des Direktors des Basler
Kunsthauses, der fand, ein Tausch von „ewi-
gem Kulturgut gegen rasch veraltende Kano-
nen“ sei in jedem Fall gerechtfertigt.7

Die Stärken des Buches liegen darin, den
Blick über Gurlitt hinaus auszuweiten. Das
Autorenteam bietet ein gut recherchiertes Pa-
norama des Handels mit Bildern zwischen
Deutschland und der Deutschschweiz, die-
sem kontinuierlich weitgehend einheitlichen
Wirtschaftsraum. Die Nachteile liegen eher
in der Textorganisation. Der Aufbau ist nicht
immer schlüssig nachvollziehbar, es gibt ab-
rupte Zeitsprünge und Redundanzen – es
bleibt der Eindruck von etwas Zusammen-
gesetztem. Das Fazit aber leuchtet ein: Der
Fall Gurlitt, als solcher weder außergewöhn-
lich noch ausnehmend skandalös, brachte bei
der Aufarbeitung von Sammlungsbeständen
in der Schweiz einen Stein ins Rollen, nach-
dem während Jahrzehnten weder der Bund
noch die Museen willens waren herauszu-
finden, was in den Kellern genau lagert. In
Bern wurde eine „Anlaufstelle Raubkunst“
geschaffen und 2016 veröffentlichte der Bund
einen Bericht über den Stand der Arbeiten im
Bereich der NS-Raubkunst.

Es ist eine zögerliche Gesinnungswende.
Für geschehenes Unrecht gibt es juristische
Verjährungsfristen, die moralische Frage aber
verjährt nicht. Das sollte man nicht nur als
Hypothek ansehen, sondern auch als Chan-
ce. Nicht mehr die Restitution wird in Zu-
kunft das große Thema sein, sondern die Fra-
ge, wie man in öffentlichen Institutionen über
die Etappen der Besitzverhältnisse und die
oft verschlungenen Wege eines Kunstwerks
informiert. Die Provenienzforschung, dieser
einst marginale Zweig der Kunstgeschich-
te, ist zur Königsdisziplin aufgestiegen. Das
muss in den Ausstellungsräumen sichtbar ge-
macht werden. Das Museumspublikum inter-
essiert sich nicht nur für die schön gerahmten
Ölgemälde, sondern auch für den sozial- und
wirtschaftshistorischen Kontext dieser Bilder.
Ihre Geschichte ist auch unsere Geschichte.8
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